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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Münsterglocken läuteten das Jahr 2021 ein, die Pandemie war auf ihrem Höchst-
stand und der Vorstand des «Hilfsverein für psychisch kranke Menschen Kanton Bern» 
hatte viel Arbeit um die Ohren. Nachdem im Jahr 2020 die Mitgliederversammlung auf 
dem Briefweg stattfinden musste und sich alle Mitglieder für eine Vereinsauflösung zu 
Gunsten einer Stiftungsneugründung geäussert hatten, konnte die definitive Mitglieder-
versammlung auf ordentlichem Weg durchgeführt werden und die Arbeiten der Vereins-
auflösung, die vorgängig nötig waren, beschliessen.

Daher gibt es seit anfangs 2021 die Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Men-
schen im Kanton Bern. Es fanden ausserordentlich viele Sitzungen statt, da viele Pen-
denzen aufgearbeitet werden mussten.

Heute verwaltet der Stiftungsrat das Vermögen der Stiftung und entscheidet über die 
Vergabe der Gelder an die Gesuchsteller*innen. Die Präsidentschaft der Stiftung liegt 
wiederum in den Händen einer Pfarrperson, die als Seelsorgerin oder Seelsorger in 
einer psychiatrischen Klinik arbeitet oder gearbeitet hat. Der hauptsächliche Stiftungs-
zweck liegt darin, psychisch beeinträchtigte Menschen, die im Kanton Bern wohnen, 
mit finanziellen Mitteln zu unterstützen und damit einen Beitrag zu ihrer Lebensqualität 
zu leisten. Um den Stiftungszweck zu gewährleisten, können auch Institutionen mit 
Beiträgen unterstützt werden, deren Dienste wiederum psychisch kranken Menschen 
unmittelbar zugutekommen.

Jahresbericht der Präsidentin

B. Schmutz I Präsidentin des Stiftungsrats
 



3

Nach dem Neuanfang mussten wir auch Abschied nehmen: Claudia Hubacher-Eggler, 
Synodalrätin der reformierten Landeskirche Bern-Jura-Solothurn (Refbejuso), trat aus 
dem Synodalrat zurück und somit auch aus dem Stiftungsrat; ihre Nachfolgerin Ursula 
Marti trat ihre Nachfolge an und bildet neu das Verbindungsglied der Stiftung zum 
Synodalrat. Es ist dem Stiftungsrat ein Anliegen, auch mit der neuen Rechtsform direkt 
mit der Refbejuso verbunden zu bleiben. Der langjährige Sekretär des Vereins, Didier 
Sperling, trat per Mitte Jahr ebenfalls zurück und nahm viel Wissen und Erfahrung mit. 
Für seinen mehr als 30-jährigen Einsatz danken wir ihm an dieser Stelle nochmals. 
Seine Nachfolgerin, Christine Krebs-Eberhart, begann in der zweiten Jahreshälfte und 
hatte einiges aufzuarbeiten, zu sichten und auf guten Weg zu bringen. Auch dank 
ihrer juristischen Ausbildung und der vertiefen Kenntnisse im Stiftungswesen ist sie ein 
Glücksfall für uns.

Nach diesem arbeitsreichen und intensiven Jahr der Stiftungsgründung freuen wir uns 
auf ein ruhigeres 2022, weil die neuen Strukturen sich bewähren.

Zum Schluss möchte ich danken. Zunächst persönlich meinen beiden Stiftungsratskol-
leginnen, Béatrice Wälti und Ursula Marti für ihr Engagement und das Einbringen ihrer 
Sichtweise. Weiter spreche ich meinen grossen Dank den Mitgliedern des Unterstüt-
zungsausschusses aus, vertreten durch Dieter Hofer, Walter Gekle und Mirjam Walser 
resp. Esther Schweizer. Nur dank ihrer professionellen und sorgfältigen Begutachtung 
der laufend zunehmenden und komplexeren Gesuche, ist es der Stiftung möglich, ihre 
Arbeit zu Gunsten psychisch kranker Menschen zu leisten. Es zeigt sich, dass es auch 
heute die Stiftung braucht, denn die finanzielle Unterstützung dieser Menschen durch 
die öffentliche Hand nimmt laufend ab.

Die Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern bedankt 
sich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die trotz der pandemiebedingten 
Einschränkungen und grossen privaten und institutionellen Herausforderungen an un-
sere Stiftung gedacht haben. 

Die hohe Qualität aller geleisteten Arbeit zeichnet die Stiftung aus und bleibt auch im 
kommenden Jahr unser Ziel.

Barbara Schmutz 
Präsidentin des Stiftungsrats
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Die Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern ist die 
Weiterentwicklung des ehemaligen Kantonal-Bernischen Hilfsvereins für psychisch 
Kranke, welcher 1880 von Berner Pfarrern ins Leben gerufen und viele Jahrzehnte 
durch kirchennahe Strukturen getragen wurde. Bis Ende 2020 war er ein konfessionell 
unabhängiger Verein mit einer engen Verbindung zur reformierten Kirche Bern-Jura-
Solothurn. Nach dieser langen Zeit hat sich der Vorstand entschieden, eine Stiftung als 
neue Rechtsform zu wählen, um das vorhandene Vermögen dauerhaft dem ehemali-
gen Vereinszweck zukommen zu lassen.

In ihrem ersten Geschäftsjahr in der neuen Rechtsform wurden 2021 bei der Stif-
tung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern insgesamt 
48 Gesuche eingereicht. Wie bereits zu Vereinszeiten ist der Unterstützungsbedarf 
von betroffenen Personen und Institutionen nach wie vor enorm hoch. Auch im Jahr 
2021 wurden die finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten der Stiftung vollständig 
ausgeschöpft, um materielle Lücken von psychisch beeinträchtigten Menschen im 
Kanton Bern für Beratung, Behandlung, Betreuung sowie Integration zu schliessen. 
Gleichzeitig förderte die Stiftung Einrichtungen und Angebote im Kanton Bern, die 
der Beratung, Behandlung, Betreuung oder Integration von psychisch beeinträchtig-
ten Menschen dienen. Möglich wurden diese Unterstützungen unter anderem dank 
Spendenzuwendungen, allen voran dank Zuwendungen von Kirchengemeinden der 
Reformierten Kirche im Kanton Bern.

23 Einzelpersonen und Einrichtungen konnten wir im letzten Jahr mit insgesamt fast CHF 
54’000 unterstützen, wovon wir rund CHF 20’000 an Einzelpersonen und CHF 34’000 

Jahresbericht aus dem Sekretariat

Christine Krebs-Eberhart I Sekretariat 
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an Institutionen ausbezahlt haben. Insbesondere im Bereich der Einzelpersonen ist über 
die letzten Jahre eine konstante Zunahme an Gesuchseinreichungen erkennbar, weshalb 
die Stiftung in diesem Bereich ihre Unterstützung zukünftig noch steigern möchte. 

Die nachfolgenden Aufstellungen ergeben einen Überblick über die finanziellen Unter-
stützungen*:

Anzahl Gesuche

Bewilligte Unterstützungen in Franken

Unterstützte Bereiche

*Die Beträge entsprechen den effektiven, eingereichten Gesuchen im Berichtsjahr und variieren zu der 
Jahresrechnung, da Bewilligung und Auszahlung sich zeitlich verschieben können
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Ausgaben in CHF Einnahmen in CHF

Unterstützungen von Einzelpersonen 20 792

Unterstützungen von Institutionen 22 150

Liegenschaftsaufwand 22 290

Personalaufwand 19 234

Sonstiger Betriebsaufwand 26 268

Finanzaufwand 22 205

Spenden und Beiträge 31 746

Finanzertrag 7 314

Liegenschaftsertrag 82 905

Total Ausgaben  132 939

Total Ertrag  121 965

Verlust

-10 974

Jahresrechnung 2021
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Bericht der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und  
Anhang) der Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern 
für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schlies-
sen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

Bern, 19. Mai 2022
GFELLER + PARTNER AG
Danielle Tschampion   Peter Schmid 
Dipl. Wirtschaftsprüferin  Dipl. Wirtschaftsprüfer 
Zugelassene Revisionsexpertin  Zugelassener Revisionsexperte  
(Leitende Revisorin)
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Zusammenfassung 
Die Soteria wird seit über fünfzig Jahren vor-
nehmlich als milieutherapeutische Alter- 
native zur Behandlung akuter Psychosen 
verstanden. In diesem Beitrag wird das 
Potenzial der Soteria als Versorgungs-
modell beleuchtet, das Menschen mit 
Psychosen auch längerfristig eine reco- 
veryorientierte und leitliniengerechte Be-
handlung bietet. Wir zeigen auf, dass So-
teria viele Probleme der konventionellen 
Versorgungspraxis umgeht und deshalb 
zu Recht von der UN als gelungenes 
Praxisbeispiel eines personenzentrierten 
und menschenrechtsbasierten Ansatzes 
empfohlen wird.

Soteria war ursprünglich als Gegenent-
wurf zur Verwahrpsychiatrie der 1960er-
Jahre gedacht. Loren Mosher (2011) 
gründete deshalb 1972 die erste Soteria 
nicht als Station innerhalb eines Kranken-
hauses, sondern nutzte ein Wohnhaus in-
nerhalb der Gemeinde. Statt auf antipsy-
chotische Medikation setzte Mosher auf 
«Being-With» – die haltende, fürsorgliche 

Begleitung durch Zeiten akuter Psychose. 
An die Stelle psychiatrischer Klassifikation 
trat mit Being-with eine Form der «inter-
personellen Phänomenologie», d. h. ein 
schrittweises gemeinsames Verstehen 
und Integrieren der psychotischen Erfah-
rung in die eigene Geschichte. An die Stel-
le formaler Therapie rückte «Doing-With», 
d. h. die gemeinsame Tagesgestaltung in-
nerhalb eines tragenden therapeutischen 
Milieus. 

Die historische Entwicklung, die Wirkfak-
toren und Erfahrungen sind seither viel-
fältig analysiert und beschrieben worden 
(Ciompi u. a. 2011): Durch Soteria kann 
demnach eine ähnliche psychische Stabi-
lisierung erwartet werden wie durch eine 
konventionelle Krankenhausbehandlung, 
jedoch mit deutlich geringerer Medikation 
und höherer Behandlungszufriedenheit 
(Calton u. a. 2008; Hurtz, Brieger 2017). 
Das Soteria-Verständnis hat sich im Laufe 
der Zeit verändert: Die heutigen Soterien 
sind integraler Bestandteil des psychiatri-
schen Versorgungssystems (Gekle 2020), 

Jahresthema
Soteria 
Ein unterschätztes Behandlungsmodell 
für Menschen mit Psychosen  
Ein Bericht von Dr. Daniel Nischk und Dr. Walter Gekle 

erschienen in: Sozialpsychiatrische Informationen 1/2022 Seite 9 bis 13
© Psychiatrie Verlag. Köln, 2022.  
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die sich u. a. auch zu einer leitlinienge-
rechten Therapie mit niedrigdosierten 
Neuroleptika bekennen (AWMF 2019). 
Die Kernprinzipien wurden in Form der 
Soteria Fidelity Scale (SFS) der internatio-
nalen Arbeitsgemeinschaft Soteria (2019) 
präzisiert, die zur Qualitätskontrolle und 
als Ori entierung zum Aufbau neuer So-
terien dient oder, wie es nun an verschie-
denen Orten geschieht, zur Etablierung 
von «Stationen mit Soteria-Elementen» 
innerhalb konventioneller psychiatrischer 
Kliniken. All diese Entwicklungen haben 
dazu beigetragen, dass der Soteria-An-
satz noch immer ein wichtiger Takt- und 
Ideengeber in der aktuellen Diskussion 

über die Fortentwicklung der Schizophre-
niebehandlung (Nelson u. a. 2020; Hir-
jak u. a. 2021) und auch als gelungenes 
Beispiel für eine personenzentrierte und 
menschenrechtsorientierte Behandlung 
psychisch kranker Menschen gilt (WHO-
Guidance Report 2021). 

In diesem Beitrag wollen wir die Soteria 
als Versorgungsinstrument der sozialpsy-
chiatrischen Angebotsstruktur neu veror-
ten und aufzeigen, dass Soteria viele Pro-
bleme des hiesigen nach Sektoren- und 
Kostenträgern segmentierten psychiatri-
schen Versorgungssystems umgeht und 
exemplarisch die zeitgemässen Konzepte 
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der Personenzentrierung, der therapeuti-
schen Kontinuität, des Recovery und des 
Empowerments im Einklang mit vielen 
der gegenwärtigen Behandlungsleitlinien 
umsetzt. 

Probleme der gegenwärtigen Versor-
gungspraxis von Menschen mit Psycho-
sen Psychiatrische Therapie basiert auf 
einer ausführlichen multimodalen Diag-
nostik. Die daraus abgeleiteten Erkennt-
nisse münden dann in entsprechende 
Therapieverfahren, z. B. Medikamente, 
psychologische Gespräche, Ergo- und 
Arbeitstherapie, kognitives Training oder 
Familiengespräche, deren Effekte regel-
mässig kontrolliert und angepasst wer-
den. Dieses sinnvolle Grundprinzip hat die 
Qualität der psychiatrischen Versorgung 
erheblich verbessert und zu einer Pro-
fessionalisierung vieler therapeutischer 
Disziplinen geführt. Es darf aber nicht 
übersehen werden, dass die mit dieser 
Entwicklung einhergehende Segmentie-
rung psychiatrischer Leistungen zu vielen 
systemischen Problemen im psychiatri-
schen Versorgungssystem beiträgt: So 
wird eine Patientin oder ein Patient in der 
Regel von einer Vielzahl von therapeu-
tisch Tätigen aus ganz unterschiedlichen 
Fachrichtungen betreut, die den Betroffe-
nen jedoch in erster Linie in den für ihre 
Tätigkeit wichtigen Ausschnitten kennen. 
Zur Koordination dieser Fülle von Mass-
nahmen werden z. B. Visiten oder Fall-
besprechungen abgehalten, in denen die 
bruchstückhafte Kenntnis der Einzelthe-

rapeuten wieder zusammengeführt und 
zu Behandlungsempfehlungen verarbei-
tet wird. Es liegt auf der Hand, dass man 
sich hierbei in erster Linie auf scheinbar 
objektivierbare Phänomene und weniger 
auf die Person als Ganzes mit ihrer spe-
ziellen Geschichte, ihren Befürchtungen, 
Wünschen und Präferenzen beziehen 
kann. Eine tragfähige therapeutische Be-
ziehung kann dadurch nur schwer ent-
stehen. Vielmehr besteht die Gefahr, dass 
die Betroffenen von einem therapeutisch 
Tätigen zum nächsten geschickt wer-
den, ohne das Vertrauen entwickeln zu 
können, in ihrem «So-Geworden- Sein» 
auf Augenhöhe wahrgenommen zu wer-
den. Diese Segmentierung wird häufig 
als Grundlage einer professionellen und 
evidenzgestützten multimodalen Therapie 
dargestellt. Dabei wird jedoch übersehen, 
dass die üblichen Verfahren, u. a. Psycho-
edukation, kognitives und metakognitives 
Training oder soziales Kompetenztraining, 
zwar eine empirisch begründete Wirk-
samkeit für sich beanspruchen können, 
ihre Effekte jedoch insgesamt klein und 
wenig nachhaltig sind (z. B. Nischk u. a. 
2014). Inwieweit die übliche Kombina-
tion vieler Verfahren überhaupt eine syn-
ergistische Wirkung entfaltet, ohne die 
Patienten zu überfordern, ist derzeit völlig 
unklar. Hinzu kommt, dass die Verfahren, 
die vergleichsweise starke Effekte erwar-
ten lassen, wie z. B. das Supported Em-
ployment oder Familieninterventionen, nur 
sehr selten angewendet werden (Schuster 
u. a. 2021). 
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Im psychiatrischen Alltag potenzieren sich 
die Probleme häufig, u. a. durch hohes 
Patientinnen- und Patientenaufkommen, 
hohe Personalfluktuation und -knappheit, 
vielen unerfahrenen Mitarbeitenden, ho-
hem Dokumentationsaufwand sowie Ver-
waltungsund Abrechnungszwängen. In 
der Routineversorgung fühlen sich die Be-
troffenen dann oft nicht mehr als gleich-
berechtigte Partner einer individualisierten 
Behandlung, sondern eher ohnmächtig 
einer Standardbehandlung unterworfen. 
Die als besonders hilfreich erlebten per-
sönlichen Kontakte mit dem Personal wer-
den unter diesen Bedingungen notwendig 
auf ein Minimum beschränkt (Thibeault u. 
a. 2010). Eine eigene unveröffentlichte Er-
hebung auf einer beschützenden Akuts-
tation ergab, dass die fallführenden Ärz-
tinnen und Psychologen ausserhalb von 
Visiten und Gruppenangeboten im Mittel 
täglich lediglich 6,5 Minuten pro Person 
für einen persönlichen Kontakt aufwen-
den konnten. 

Wie wenig diese Art der Versorgung auf 
die zahlreichen Störungen im Selbst- und 
Welterleben (Parnas u. a. 2005), die kog-
nitiven und metakognitiven Defizite (Lysa-
ker u. a. 2011) und die Durchlässigkeit der 
Ich- Grenzen (Stanghellini, Mancini 2017) 
von Menschen mit Psychosen abgestimmt 
ist, zeigt u. a. ein aktuelles Review von 43 
Studien über die Sicht der Patienten auf die 
Akutbehandlung (Schmidt, Uman 2020). 
Die Autoren kommen zu dem ernüchtern-
den Ergebnis, dass Betroffene die Be-

handlung auf Akutstationen fast durchweg 
als wenig individualisiert, das Personal als 
überbeschäftigt und die Atmosphäre als 
unruhig, gehetzt oder sogar als furchtein-
flössend erleben. Was Patientinnen und 
Patienten von ihrer Behandlung erwarten, 
ist durch viele Untersuchungen recht gut 
bekannt (z. B. O’Keeffe u. a. 2018; Wy-
der u. a. 2013): Als «ganze Person», d. 
h. als Mensch mit Geschichte, in sozialen 
Rollen, mit Wünschen und Zielen, wahr-
genommen und behandelt und eben nicht 
auf eine Erkrankung reduziert zu werden. 
Das bedeutet u. a. Kontakt auf Augenhö-
he, gemeinsame Entscheidungsfindung 
und wertfreier Umgang mit Symptomen. 
Diese Bedürfnisse werden innerhalb einer 
tragfähigen und idealerweise auch lang-
fristigen therapeutischen Beziehung erfüllt 
(Davidson, Chan 2014), deren Potenzial 
aber durch diese Versorgungsstruktur tor-
pediert wird. 

Soteria als zeitgemässe  
Alternative zur Behandlung von  
psychotischen Menschen 

Beziehung: 
Die Praxis der Soteria fusst ganz zentral 
auf Beziehungsarbeit. Being-with meint 
ein den individuellen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten der Betroffenen angepass-
tes Beziehungsangebot, das haltend, stüt-
zend und wertschätzend ist. Vor dem Hin-
tergrund der fragilen psychischen Grenzen 
psychotischer Menschen soll die Bezie-
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hung einerseits Individualität und anderer-
seits auch Halt, Schutz und Sicherheit er-
lauben. Für die Zeit der akuten Symptome 
steht eine reizabgeschirmte Umgebung, 
zumeist auch ein «weiches Zimmer», zur 
Verfügung. In diesem Setting kann – bei 
gegebener Indikation und Einverständnis 
der Betroffenen – eine intensive 1:1-Be-
gleitung durchgeführt werden, die in Bern 
durch jeweils eine Betreuungsperson über 
24 Stunden aufrechterhalten wird und in 
anderen Soterien entsprechend der je-
weils geltenden Dienstzeiten stattfindet. 
Während dieser Intensivbehandlung be-
gleitet die Betreuungsperson die betrof-
fene Person auf eine nicht-intrusive, aber 
haltende, schützende Weise, ohne dabei 
in eine Verschmelzung zu geraten. Diese 
Beziehung zu einem Begleiter dient auch 
als Bezugspunkt für die weitere Stabilisie-
rung und auch als beginnende Hinwen-
dung zur sozialen Lebenswelt innerhalb 
und später auch ausserhalb der Soteria. 
Auf Basis dieser Beziehung wird das zu-
nächst nur subjektiv empfundene psy-
chotische Weltverständnis schrittweise 
dem Begleiter zugänglich. Es entsteht ein 
gemeinsames oder intersubjektives Ver-
ständnis, das schliesslich auch perspek-
tivisch im «Ich-und-Du» versprachlicht 
werden kann und dadurch in seiner per-
spektivischen Begrenztheit auch prinzipiell 
hinterfragbar wird (Nischk u. a. 2015). 
Der Begleiter unterstützt den Betroffenen 
– technisch ausgedrückt – bei metakog-
nitiven Akten, indem er u. a. hilft, diffuses 
Erleben zu versprachlichen, Fremdes von 

Eigenem zu unterscheiden, Fantasien, Er-
innerungen und Befürchtungen zu tren-
nen, Befindlichkeiten zeitlich und örtlich 
zu kontextualisieren und dadurch die oft 
massiven Ängste relativiert. Mit der Res-
titution metakognitiver Fähigkeiten wird 
dann zunehmend auch das Abwägen von 
Behandlungsoptionen aus unterschied-
lichen Blickwinkeln, u. a. der Neurowis-
senschaft, der evidenzbasierten Medizin 
oder auch aus existenzieller Perspektive, 
oder Zielrichtungen möglich. Shared – 
oder besser: Supported Decision Making 
– ist deshalb kein Grundsatz, der unmittel-
bar Anwendung finden kann, er wird erst 
auf Basis der o. g. Beziehungsgestaltung 
möglich (Davidson, Chan 2014). Wesent-
licher Bestandteil in der ersten Begegnung 
während der Aufnahmeuntersuchung ist 
neben der leitliniengestützten Diagnostik 
deshalb das persönliche Kennenlernen 
der Person als Ganzes, ihrer Geschichte, 
Schwierigkeiten, persönlichen Deutungen 
und Ziele. Falls dies – wie häufig in Akutsi-
tuationen – nicht möglich ist, findet dieses 
Kennenlernen im Verlauf statt, wird dann 
zunehmend mit den Perspektiven der An-
gehörigen und Mitarbeitenden abgeglichen 
und dadurch in relevante, erreichbare Zie-
le transformiert. Therapeutische Entschei-
dungen, etwa in Bezug auf Medikation, 
Anschlussbehandlung oder weiterer Pla-
nung werden vom Betroffenen getroffen 
und verantwortet; den Mitarbeitenden ob-
liegt eine Beratung und ggf. Unterstützung 
beim Abwägen und Entscheiden. Soteria 
praktiziert in diesem Sinn einen konse-
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quent personenzentrierten Ansatz, der 
die persönlichen Wahrnehmungen und 
Wünsche mit denen der therapeutisch Tä-
tigen und wissenschaftlicher Erkenntnis zu 
einem holistischen Verständnis einer Ge-
nesung/ Recovery verbindet. 

Alltagsnähe: 
Soteria bedeutet eine Abkehr von den 
artifiziellen Behandlungskontexten des 
psychiatrischen Krankenhauses. Man 
kann nicht in einem Rahmen ausser-
halb der Normalität, wie es der Alltag in 
einer psychiatrischen Klinik darstellt, zur 
Normalität zurückfinden. Beeinträch-
tigte Fähigkeiten sollen sich im sozialen 
Miteinander zurückbilden und nicht in 
artifiziellen Therapie- «Räumen». Die 
Soteria bietet den sozialen Kontext einer 
Wohngemeinschaft, der durch aufein-
ander bezogene Rollen, Verpflichtungen 
und verschiedene Alltagstätigkeiten zum 
Erhalt dieser Struktur definiert wird. Do-
ing-With – der gemeinsame Vollzug von 
Alltagstätigkeiten zum Erhalt der Ge-
meinschaft – trainiert oder restituiert Fä-
higkeiten, die für das selbstständige Le-
ben in der Gemeinde wesentlich sind, u. 
a. Einkaufen, Kochen, Saubermachen. 
Doing-With ist aber auch lebensweltliche 
Therapie, in der sich Aufmerksamkeits-
prozesse spezifizieren, Handlungsvollzü-
ge automatisieren, soziale Konventionen 
und Fähigkeiten sich schrittweise wieder 
aufbauen, sodass wieder eine natürliche 
Selbstverständlichkeit der sozialen und 
alltagspraktischen Lebensvollzüge ent-

stehen kann (Nischk, Rusch 2019). In 
diesem Sinn schliesst der Alltag der So-
teria passgenau an die z. T. tiefgreifenden 
Störungen im Selbst- und Welterleben der 
Betroffenen an, die sich u. a. in einer Frag-
mentierung der Wahrnehmung, der Denk- 
und Handlungsvollzüge, dem Verlust von 
Meinhaftigkeit und des inneren Kernes so-
wie der Leiblichkeit manifestieren können. 

Evidenzbasierte Medizin: 
Mit der Gründung der Soteria Bern 1984 
ist die Soteria- Idee aus dem antipsychia-
trischen Raum in ein sozial- und gemein-
depsychiatrisches Umfeld eingetreten. 
Dies erfolgte einerseits in der Absicht, 
eine alternative Behandlungsoption für 
Menschen mit akuten psychotischen Kri-
sen im Rahmen der allgemeinen Kran-
kenversicherung anzubieten, andererseits 
aber auch mit der Intention, die konven-
tionelle Psychiatrie zur Übernahme von 
Soteria-Elementen zu stimulieren. In den 
heutigen Soteria Einrichtungen finden 
fast alle Empfehlungen der S3-Leitlinien 
(AWMF 2019), u. a. abwartende Hal-
tung, niedrigdosierte Behandlung, Ein-
bezug von Angehörigen, Information über 
Psychosen und Rückfallprophylaxe ihren 
Platz, jedoch nicht in standardisierter, 
sondern stets in individualisierter Form. 
Darüber hinaus werden in den Soterien 
z. T. auch spezifische Versorgungsmo-
delle und auch Therapien angeboten: In 
Bern wird der Open-Dialogue und das 
«Experience Focused Counselling» um-
gesetzt, in Reichenau wird Körpertherapie 
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und auch narrative Expositionstherapie 
für Menschen mit Traumaerfahrungen 
angeboten. Was die Soteria von konven-
tioneller Behandlung jedoch nachhaltig 
unterscheidet ist die Gewichtung: All die-
se Behandlungsformen sind eingebettet 
in das allgemeine therapeutische Milieu, 
spezifische Behandlungen sind diesem 
Milieu nach- und untergeordnet, denn nur 
so können ausgewählte Verfahren und 
Interventionen wirksam werden. 

Langfristige und sektorübergreifende 
Behandlung: 
Die Soterien haben sich in der Regel aus 
kleinen lokalen Initiativen entwickelt, die 
sich schrittweise in die sozialpsychiat-
rische Angebotsstruktur der jeweiligen 
Versorgungsregion integriert haben. Es 
handelt sich also keinesfalls um eine «El-
fenbein»-Psychiatrie für eine privilegierte 
Klientel, sondern für alle Betroffenen, die 
in eine Behandlung in diesem Rahmen 
annehmen können. Alle Soterien nehmen 
einen Versorgungsauftrag wahr, der neben 
der Akutbehandlung auch die längerfristi-
ge Betreuung bis zur psychosozialen Ver-
selbstständigung beinhaltet. In allen So-
terien können Betroffene auch ambulant 
nachbetreut werden, in der Regel durch 
ihre Bezugstherapeutinnen und -therapeu-
ten. Die Soteria Bern ist mit dem lokalen 
Früherkennungsangebot sowie mit dem 
Sup- ported Employment vernetzt und ver-
fügt über ein Angebot von Hometreatment 
und Supported Housing. Ähnlich ist in 
Reichenau aus dem Soteria-Angebot eine 

zusätzliche diagnostische Sprechstunde 
sowie ein Supported Employment-Angebot 
hervorgegangen, welche konzeptuell und 
personell verknüpft sind. Auf diese Weise 
haben sich Soterien zu gemeindepsychia-
trisch gut vernetzten Einheiten entwickelt, 
die eine sektorübergreifende Begleitung 
von Menschen mit Psychosen unter per-
soneller Kontinuität erlauben. 

Recoveryorientierung: 
Die Menschen, die in einer Soteria behan-
delt werden, nehmen diese Behandlung 
meist mehrmals im Lauf ihrer Verselbst-
ständigung in Anspruch. Dadurch können 
sich im Lauf der Jahre enge, tragfähige 
und vertrauensvolle persönliche Bezie-
hungen entwickeln. Betroffene binden 
sich an spezifische Mitarbeitende, auf die 
sie bei Krisen zurückgreifen können, da 
sie sich in ihrer individuellen Persönlichkeit 
mit den ihnen eigenen Schwierigkeiten 
auf dem Hintergrund ihrer Biografie, ihren 
Werten und Zielen wahrgenommen füh-
len. Erst auf der Basis dieser persönlichen 
Kenntnis geraten dann die tiefgreifenden 
persönlichen Themen, etwa nach der Er-
reichbarkeit beruflicher und persönlicher 
Ziele angesichts psychischer Probleme 
in den Blickpunkt und überschreiten eine 
einseitige, auf die Kontrolle der Sympto-
me gerichtete Sicht- und Handlungswei-
se. Natürlich ist auch diese persönliche 
Bezogenheit nicht ohne Probleme – sie 
bedarf hoher persönlicher wie professio-
neller Kompetenz, um dem Betroffenen 
ein mitfühlender, unterstützender, jedoch 
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auch neutraler Begleiter zu sein. Un-
erlässlich erscheint uns im Rahmen der 
Recoveryorientierung der Soterien die 
Anstellung von Genesungsbegleitenden, 
die eine grosse Bereicherung im Alltag 
darstellen, einen anderen Zugang zu den 
Betroffenen haben und die professionel-
len Mitarbeitenden auf konstruktive Weise 
hinterfragen und ergänzen. 

Zusammenfassung und Fazit 
Wir haben in diesem Beitrag aufgezeigt, 
dass Soteria nicht nur eine alternative Be-
handlung akuter Psychosen bietet, son-
dern in der Praxis auch ein integriertes ge-
meindenahes Versorgungsmodell darstellt, 
das personale Kontinuität, Vernetzung mit 
komplementären sozialpsychiatrischen 
Angeboten und eine weitreichende Um-
setzung des Recoverygedankens unter 
Einbezug der Behandlungsleitlinien ermög-
licht. Im Vergleich zur konventionellen sta-
tionären und ambulanten psychiatrischen 
Praxis kann Soteria viele der systemim-
manenten Betreuungsprobleme abfedern. 
Die Gründe hierfür liegen vor allem darin, 
dass es sich bei den Soterien um kleine, 
gewachsene Einrichtungen handelt, aus 
denen sich je nach lokalen Erfordernissen 
zusätzliche Angebote und Vernetzungen 
ergeben haben. Zwar sind die Soterien als 
Teil des jeweiligen Gesundheitssystems 
denselben Abrechnungs-, Hygiene- und 
Verwaltungsregularien unterworfen wie al-
le anderen Anbieter, jedoch gibt es in dem 
kleinen überschaubaren Milieu mehr Mög-
lichkeiten, über medizinische Tatsachen 

hinaus die Betroffenen personenzentriert 
in ihrer Genesung/Recovery zu unterstüt-
zen. Soterien sind kleine Systeme, die allein 
schon deshalb weniger Gefahr laufen, die 
unterschiedlichen Anliegen/ Erfordernis-
se der Nutzenden aufgrund struktureller 
Gegebenheiten zu stark zu segmentieren 
oder gar zu reglementieren. Dies bedeu-
tet keine Abkehr von Professionalität und 
Expertentum, sondern eine enorme Berei-
cherung der Erfahrungsmöglichkeiten und 
auch Zuwachs an Arbeitszufriedenheit 
der Mitarbeitenden, was angesichts des 
überall herrschenden Fachkräftemangels 
sehr wichtig erscheint. Da Soterien ent-
sprechend ihrer Grundhaltung über flache 
Hierarchien verfügen und eine weitgehen-
de Gleichberechtigung der Mitarbeitenden 
und deren Funktionen leben, werden viel 
mehr Aufgaben in der Betreuung transpro-
fessionell wahrgenommen. Menschen mit 
Psychosen werden von Anfang bis Ende 
von ihren Bezugspersonen begleitet. Ge-
rade diese Rückkehr aus den Tiefen über-
starker Institutionalisierung zu einer per-
sonenbezogenen, alltagsorientierten und 
respektvollen Unterstützung in einer le-
bensnahen Umgebung scheint Psychose-
erfahrenen die Möglichkeit zu eröffnen, die 
eigene Problematik nicht nur biografisch, 
psychologisch oder auch existenziell zu 
betrachten, sondern eben auch als mög-
lichen Ausdruck einer Störung im Gehirn. 

Die Soteria-Behandlung ist sicher nicht 
passend für jede Person. Der Vorwurf 
jedoch, dass Soteria nur für besonders 
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einsichtige und angepasste Betroffene 
geeignet sei, ist unzutreffend. Von der 
persönlichen Begleitung in Akutphasen 
können sehr viele Menschen profitieren. 
An Grenzen stösst diese Art der Beglei-
tung lediglich bei Menschen, die in ihren 
Krisen persönliche Begleitung nicht tole-
rieren oder zu Gewalt neigen. Die Frage, 
wer auf der Soteria betreut werden kann, 
scheint deshalb zuallererst eine Frage des 
Vertrauens zu sein, u. a. des psychiatri-
schen Umfelds in die Wirkung der So-
teria, des Begleiters in die Tragfähigkeit 
der Beziehung sowie Betroffenen darin, 
dass ihm oder ihr in der Soteria geholfen 
werden kann. Insgesamt sollte Soteria als 
Möglichkeit der Psychosebehandlung viel 
mehr Betroffenen in jeder Versorgungsre-
gion eröffnet werden. Die organisatorisch 

und politisch Verantwortlichen haben nun 
mit der vorliegenden WHO-Handlungsan-
weisung (WHO-Guidance 2021), welche 
die Soteria ausdrücklich als gelungenes 
Beispiel einer personenzentrierten und 
menschenrechtsbasierten Behandlung 
benennt, ein Instrument in der Hand, das 
sie ermächtigt, Soteria-Angebote für alle 
Menschen, die an Psychosen leiden, zur 
Verfügung zu stellen.   

Dr. Daniel Nischk 
Zentrum für Psychiatrie Reichenau

Dr. Walter Gekle  
Universitäre psychiatrische Dienste Bern (UPD) 
und Soteria Bern, Mitglied des  
Unterstützungsausschusses der Stiftung zur 
Unterstützung psychisch kranker Menschen im 
Kanton Bern
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Wer wir sind
Die Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern wurde 2021 
gegründet und ist die Weiterentwicklung des Kantonal-Bernischen Hilfsvereins für psy-
chisch Kranke, der seit 1880 bestand. Dem ehemaligen Vereinsvorstand war es wichtig, 
über eine hohe Professionalität wie auch zukunftsweisende Strukturen zu verfügen, um 
das Vermögen dauerhaft dem ehemaligen Vereinszweck zukommen zu lassen. Aus die-
sem Grunde wurde der Verein aufgelöst und anfangs 2021 in eine Stiftung umgewandelt.

Was wir anbieten
–  Wir unterstützen Menschen finanziell, die infolge einer psychischen  

Erkrankung in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, mit dem Ziel,  
ihre Lebensqualität und Integration zu verbessern.

– Wir fördern Projekte, Einrichtungen, Gruppen und Institutionen,  
die Begleitung, Unterstützung und Integration psychisch kranker  
Menschen anbieten.

–  Diese Unterstützungen erstrecken sich ausschliesslich auf das  
Berner Kantonsgebiet.

Stiftung zur Unterstützung 
psychisch kranker Menschen im Kanton Bern
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Richtlinien für Unterstützungsgesuche
1. Grundsatz
 Unsere Stiftung gewährt dort Unterstützungen, wo keine anderen Geldgeber zu- 

ständig oder vorhanden sind und ungedeckte Restbeträge anstehen. Dies bedeutet, 
dass die Stiftung zur Unterstützung psychisch kranker Menschen im Kanton Bern 
keine Leistungen ausrichtet, wenn Sozialfürsorge, IV, Krankenkasse, der Kanton, das 
Bundesamt für Sozialversicherungen oder Ergänzungsleistungen für finanzielle Un-
terstützung zuständig sind. Eine Eigenleistung der Gesuchsteller*innen wird eben-
falls geprüft.

2. Es müssen eine Notlage oder ein grundlegender Mangel bestehen, die das Ge-
sundwerden oder das erreichte Lebensniveau eines psychisch kranken Menschen 
gefährden. Wir unterstützen Methoden, Behandlungen und Vorhaben, die der  
Genesung und Wiedereingliederung dienen, aber anderweitig nicht finanzierbar 
sind, ebenso einmalige Mitfinanzierungen rehabilitativer Aktivitäten. Therapeutische  
Leistungen,die durch die Krankenkassen nicht anerkannt und finanziert werden,  
sowie Spitalkostenbeiträge und Selbstbehalte der Krankenkassen, übernimmt unsere 
Stiftung in der Regel nicht.

3. Gesuche werden über das auf der Webseite www.stiftung-psk-be.ch aufgeschaltete 
elektronische Gesuchsformular entgegengenommen. 

Organisation 
Stiftungsrat: Barbara Schmutz  Pfarrerin, Boll Präsidentin 
 Béatrice Wälti  Gümligen Vizepräsidentin 
 Ursula Marti Bern, Vertreterin des Synodalrates  
  der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

Sekretariat: Christine Krebs-Eberhart Rechtsanwältin, Bern

Unterstützungs- 
ausschuss: Dr. Walter Gekle Bern
 Dr. Dieter Hofer  Bern
 Mirjam Walser  Pfarrerin, Meiringen 
  (bis 31.01.2022)
 Esther Schweizer Pfarrerin, Bern 
  (seit 01.02.2022)
 Barbara Schmutz Pfarrerin, Boll
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Weitere Informationen

stiftung-psk-be.ch

igsbern.ch

refbejuso.ch

psy.ch

https://stiftung-psk-be.ch/
https://www.igsbern.ch
https://www.refbejuso.ch
https://www.psy.ch

